
Aufruf / Abstimmung „  Der runde Tisch Berlin“  
Der runde Tisch Berlin  erdreistet  sich hiermit,  das  friedliebende Volk  im Machtbereich  der  BRD zu 
vertreten. Wir fordern im Namen der um Frieden bemühten Menschen in unserem Land die Regierung 
zum geschlossenen Rücktritt auf und den Artikel 146 GG endlich umzusetzen. Wir sind das Volk und 
entziehen den Parteien jegliche Vollmachten. Wir verwahren uns gegen sämtliche Kriegsbeteiligung auf 
Seiten der BRD. Allen durch Kriege betroffenen Völkern soll  hiermit kundgetan werden, daß jegliche 
Beteiligung  von  deutschen  Soldaten  ohne  Legitimation  durch  das  deutsche  Volk  geschieht.  Die 
Regierung der BRD handelt eigenmächtig und unter Umgehung sowie Beseitigung der Rechte unseres 
Volkes. Kriege sind unmenschlich und finden stets in den Köpfen einiger weniger Geldmenschen und 
deren  ausführenden  Politikern  ihren  Beginn.  Man  hat  uns  eine  Scheindemokratie  ohne  Rechte 
aufgezwungen.  Schrittweise  werden  die  Reste  von Freiheiten  demontiert.  Bevor  unser  letztes  Wort 
verhalt, soll hiermit zum Frieden aufgerufen werden. Keine  Kampfeinsätze von deutschen Soldaten und 
Waffen auf fremden Boden.  Von deutschem Boden soll  nie wieder Krieg ausgehen oder unterstützt 
werden.  Frieden  ist  machbar,  Frau  Merkel!  Wir  sind  nicht  länger  gewillt,  Ihre  Kriegstreiberei  mit 
anzusehen, welche nicht im Namen des deutschen Volkes geschieht.

Ich stimme diesen Forderungen zu:
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Siehe Rückseite                          http://der-runde-tisch-berlin.info                     Siehe Rückseite



Rückseite

„Art. 146. Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem 
eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier 

Entscheidung beschlossen worden ist.“
Ein Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ist keine Verfassung! Das Grundgesetz 
ist Besatzungsrecht, wie unter Anderem in Artikel 145 des GG deutlich zu erkennen ist.

„Art. 145. (3) Es ist im Bundesgesetzblatte zu veröffentlichen. 
siehe zu Abs. 2 auch Punkt 2 des Genehmigungsschreibens der 

Militärgouverneure vom 12. Mai 1949, welcher das Grundgesetz nur unter dem 
Vorbehalt der Gültigkeit des Besatzungsstuts genehmigte; das Grundgesetz 

wurde nicht kraft Selbstbestimmungsrecht der Deutschen in kraft gesetzt,  
wie es in der Verkündungsformel hieß, sondern formalrechtlich aufgrund eines 
gemeinsamen Aktes der Militärgouverneure der drei Westmächte als oberste 

Befehlshaber und gemäß den vierseitigen Verträgen von 1944/45 damit  
Inhaber der obersten Gewalt in ihren Zonen.“

Angeblich wurde das Besatzungsrecht aber nach offizieller Sprachregelung 1990 durch den 
sogenannten 2+4-Vertrag beendet und die BRD hat „Souveränität“ erlangt. Dieser Vertrag 
wurde zwischen den Vertretern der vier Siegermächte und denen der DDR und der BRD 
ausgehandelt.
Verschwiegen wird das Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in bezug auf Berlin, 
welches nach dem 2+4-Vertrag unterzeichnet wurde. Dieser Vertrag wurde zwischen den drei 
Westsiegermächten und der BRD ausgehandelt. (Bekanntmachung:BGBI. 1990, Teil II, S. 1274, das 
zugehörige Gesetz: BGBl. 1994 Teil II, S. 26 ff) 

In diesem Übereinkommen wird das Besatzungsrecht weitgehend und auf unbestimmte Zeit 
wieder hergestellt, wobei es faktisch unerheblich ist, daß dieses jetzt nur noch durch drei 
Siegermächte ausgeübt wird! Lesen Sie bitte selbst, was unter Artikel 4 dieses 
Übereinkommens steht.

 „...Alle Urteile und Entscheidungen, die von einem durch die alliierten 
Behörden oder durch eine derselben eingesetzten Gericht oder gerichtlichen 
Gremium vor Unwirksamwerden der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier 
Mächte in oder in bezug auf Berlin erlassen worden sind, bleiben in jeder 
Hinsicht nach deutschem Recht rechtskräftig und rechtswirksam und 
werden von den deutschen Gerichten und Behörden wie Urteile und 
Entscheidungen deutscher Gerichte und Behörden behandelt.“

Schauen wir mal in Artikel 2:
Alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische, gerichtliche 
oder Verwaltungsmaßnahmen der alliierten Behörden in oder in bezug auf 
Berlin oder aufgrund solcher Maßnahmen begründet oder festgestellt worden 
sind, sind und bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft, 
ohne Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderen 
Rechtsvorschriften begründet oder festgestellt worden sind. 

Damit ist für Jede/Jeden nachvollziehbar, daß die Regierung der BRD nicht souverän ist 
und nach wie vor Besatzungsinteressen vertritt. Dieser Zustand ist nicht weiter duldbar 
und dokumentiert eine der größten Lügen der Geschichte.

Die Hervorhebungen wurden vom Autor zum besseren Verständnis eingefügt und sind nicht in den 
Originalen vorhanden.

Bitte senden Sie die unterschriebene Liste zurück an:

Thomas Patzlaff, Postfach 65 06 02, in 13306 Berlin
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